
 
Gebührenordnung 

 
für die Fortbildungsprüfungen zur Rechtsfachwirtin und zum Rechtsfachwirt, zur Notariats-
fachwirtin und zum Notariatsfachwirt sowie zur Rechts- und Notariatsfachwirtin und zum Rechts- 
und Notariatsfachwirt 
 

§1 
Prüfungsgebühr: 

 
Für die Durchführung der Abschlussprüfungen für den Fortbildungslehrgang zur Rechtsfachwirtin 
/Rechtsfachwirt, Notariatsfachwirtin/Notariatsfachwirt sowie zur Rechts- und Notariatsfachwirtin 
/Rechts- und Notariatsfachwirt wird von den beteiligten Rechtsanwaltskammern Bremen, 
Braunschweig, Celle und Oldenburg eine Prüfungsgebühr erhoben, die dazu dient, alle im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Abschlussprüfung entstehenden Kosten zu decken. 
 

§2 
Höhe der Prüfungsgebühr: 

 
Die Prüfungsgebühren werden wie folgt festgesetzt: 
 
a)  für die Durchführung der kombinierten Fortbildungsprüfung  
     zum Rechts- und Notariatsfachwirt           350,00 Euro 
b) für die Durchführung der isolierten Fortbildungsprüfung  
     zum Rechtsfachwirt            1200,00 Euro 
c) für die Durchführung der isolierten Fortbildungsprüfung  
     zum Notariatsfachwirt           1200,00 Euro. 
 
 

§3 
Zahlung der Prüfungsgebühr: 

 
Die Prüfungsgebühr ist nach Anmeldung zur Abschlussprüfung innerhalb einer Frist von 10 Tagen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung zu entrichten. 
 

§4 
Inkrafttreten: 

 
Diese Gebührenordnung tritt mit Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörden in Kraft. 
 

§5 
 
Die in Euro angegebenen Beträge gelten ab 01.01.2002. 



 
 
Die vorstehende Gebührenordnung der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen, der 
Rechtsanwaltskammer Oldenburg, der Rechtsanwaltskammer Celle und der Rechtsanwaltskammer 
Braunschweig wird hiermit ausgefertigt 
 
 
 
 
Bremen, den 05.10.01 
 
 
 
 
 
 
Oldenburg, den 10.10.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celle, den 11.10.01 
 
 
 
 
 
 
 
Braunschweig, den 16.10.01  

 
 
 
 
 


